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GROSSER RAT

Novembersession 1987 I 8/1987/sa

Interpellation
betreffend Stand- und Durchgangsplätze für das "Fahrende Volk"

Die Situation des Fahrenden Volkes als einer Minderheit in unserem
Lande ist erst in den letzten Jahren ins öffentliche Bewusstsein
gedrungen

Die Fahrenden stellen den unsesshaften Teil unserer Bevölkerung dar.
Aus Ueberlieferung ziehen sie im Familienverband umher. Die Fahrenden

bestreiten naturgemäs-s ihren Lebensunterhalt durch Ausübung von
Handel und Gewerbe von Ort zu Ort (sogenanntes Wandergewerbe) und
durch Verrichtung von Gelegenheitsarbeiten. Ihre Erwerbstätigkeit
ist auf die Deckung der verhältnismässig geringen Bedürfnisse einer
naturverbundenen Lebensweise ausgerichtet.

Mit der stetigen Zunahme von Halte- und Campierverboten wird den
Fahrenden die Lebensweise und damit verbunden die Existenzgrundlage
eingeschränkt. Insbesondere fehlen geeignete Stand- und Durchgangsplätze,

obwohl Art. 45 der Bundesverfassung auch den fahrenden Schweizern
das Recht auf freie Niederlassung in der ganzen Schweiz garantiert,
wobei nicht nur das dauernde, sondern auch das vorübergehende
Verweilen gemeint ist.
Aufgrund kommunaler Gesetzgebungen können Gemeinden das Campieren
verbieten. Das Verwaltungsgericht hat auch in entsprechendem Rekursverfahren

zu Gunsten einer Gemeinde entschieden.

Damit ist die Sache aber nicht gelöst. Die Praxis der letzten Jahre
zeigt, dass die Gemeinden nicht gewillt sind, Fahrende aufzunehmen
und sich die Fahrenden in der Folge nicht an die Gesetzgebung
(Verbote) der Gemeinden halten.

Um dem Fahrenden Volk das Weiterführen seiner angestammten Lebensweise
weiterhin zu ermöglichen und für die Gemeinden eine befriedigende

Regelung treffen zu können muss,angesichts der aufgezeigten Problematik

ein Lösungsweg auf kantonaler Ebene gefunden werden.

Die Regierung hat im Herbst 1985 zur Behandlung der Anliegen des
Fahrenden Volkes, insbesondere im Sinne der Empfehlungen der
Studienkommission über die Lage des Fahrenden Volkes in der Schweiz, eine
Arbeitsgruppe eingesetzt.
Dazu folgende Fragen:
1. Was hat die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe unternommen

und liegen Ergebnisse vor?
2. Was gedenkt die Regierung bezüglich dieser Problematik zu tun und

dies in welchem Zeitrahmen?
Chur, 27. November 1987
T h e u s, Tschalèr, Frau Derungs, Raguth-Tscharner, Künzler, Grass,
Rageth, Jörimann
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